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► Nr.  VO/2020/08826
öffentlich

Lübeck, 16.03.2020
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster (JJK): Jahresabschluss 
2012
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

20.04.2020 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
26.05.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.05.2020 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2012 mit einem Jahresergebnis von 

0,00 € (laut Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO zur Kenntnis genommen.

2) Das tatsächlich erwirtschaftete Geschäftsjahresdefizit von - 94.381,57 € im Wirt-
schaftsjahr 2012 wird durch die Stiftung „Heiligen-Geist-Hospital“ ausgeglichen (nach 
der noch ausstehenden Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck 
zum Jahresabschluss 2012 der Stiftung HGH).   

Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Ausschuss am 12.03.2020 abschließend beraten 
wurde (VO/2018/08705) wird zur Kenntnis genommen.
Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
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GO S-H

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Gemäß der § 62 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) wäre ein Jahresüberschuss aufzuteilen und 
zurückzulegen. Dies trifft auf dieses Wirtschaftsjahr aber nicht zu.
Anlagen:

Stiftung_JJK_JA_2012 
Stiftung_JJK_Prüfb_JA2012 
Stiftung_JJK_JA2012_Stellungnahme

Bürgermeister Jan Lindenau
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GemHVO-Doppik − Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung 
eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden – 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GMHL − Bereich Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck 

GO − Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

HGH − Heiligen-Geist-Hospital 

HL − Hansestadt Lübeck 

JA − Jahresabschluss 

JJK − St. Johannis-Jungfrauenkloster 
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RPA − Rechnungsprüfungsamt 
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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffent-
lichen Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) verwaltet. Es handelt sich 
um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse 
(JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender Jahresabschlüsse hat das RPA von dieser 
Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden zu Be-
ginn der Kapitel Bilanz und Ergebnisrechnung in diesem Bericht aufgeführt. 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck 
ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. 
in Waldhusen) und Kapitalvermögen. 

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2012. Dieser wurde im April 2019 vom Bürger-
meister unterzeichnet und dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand mit Unterbre-
chungen von August bis November 2019 statt.  

34 von 46 in Zusammenstellung



Hansestadt Lübeck Rechnungsprüfungsamt 
 

 

 

 

2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung 
St. Johannis-Jungfrauenkloster zum 31.12.2012 

 

 

1.2 Vorjahre 

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010, der JA 2010 und der JA 2011 wurden am 
29.11.2018 von der Bürgerschaft beschlossen. 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz 

Inventur Es hat keine ordnungs-
gemäße Inventur statt-
gefunden. 

Eine baldmöglichst 
durchzuführende Inven-
tur kann für weitere 
Klarheit sorgen. 

Die Folgeinventur ist im 
April 2016 erfolgt und 
wird damit erst Prü-
fungsgegenstand für 
den JA 2016. 

JA 2010 

Auszahlung (AZ) 
für die Gewährung 
von Ausleihungen 

Der Ausweis einer Ter-
mingeldanlage in dieser 
Position ist nicht 
korrekt.  

 2012 wurde die Redu-
zierung einer Festgeld-
anlage entsprechend 
falsch als Rückfluss von 
einer Ausleihung ausge-
wiesen (s. Tz. 2.3.1). 

JA 2011    

Aufwendungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen 

Die Endabrechnung des 
Bereichs Stadtwald war 
um 6 TEUR zu hoch. 

 Die Erstattung erfolgte 
2018. 

Aufnahme und 
Tilgung von 
Krediten für 
Investitionen 

Der Ausweis des Zu-
schusses von der Stif-
tung Heiligen-Geist-Hos-
pital (HGH) in dieser Po-
sition ohne entspre-
chende Erläuterung im 
Anhang ist irreführend. 

 Der Zuschuss wird auch 
2012 über diese Konten 
gebucht (s. Tz. 2.3.3). 

Rücklagen Eine Übersicht über die 
Entwicklung sollte zum 
Bestandteil des Anhangs 
oder des Lageberichts 
gemacht werden. 

Künftig soll eine Über-
sicht über Veränderun-
gen der freien und der 
Zweckrücklage in den JA 
aufgenommen werden. 

Die Übersicht fehlte 
auch 2012. 

1.3 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan wurde am 23.02.2012 von der Bürgerschaft beschlossen und im März 
2012 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt.  
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2 Jahresabschluss 2012 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 
der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

2.1 Bilanz 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 
(GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 1.02 
und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften (VV) 
über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. Freie Rücklage 
und Zweckrücklage sind der Ergebnisrücklage zuzuordnen, die Verwaltung wird um Stel-
lungnahme zur Gliederung des Eigenkapitals gebeten. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreswerte stimmen mit den Schlusssalden des 
JA 2011 überein. Die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahresüberschuss, die Finanzrech-
nung mit den liquiden Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bi-
lanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeiten-
spiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. Die geprüften Posten der Bilanz 
werden im Folgenden erläutert. 

Weitere wesentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2012 geprüft wurden, sind: 

• Wald, Forsten, 

• Stiftungskapital, 

• Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied und 

• Sonstige Verbindlichkeiten. 

2.1.1 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 
 31.12.2011 31.12.2012 

Kontenart 179 1.182.428 EUR 758.704 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen nahmen in 2012 um 424 TEUR ab. Sie bestan-
den hauptsächlich aus Forderungen gegenüber der HL. 
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Tabelle 2: Forderungen gegenüber der Hansestadt Lübeck 

Forderungen JJK ggü. HL 
31.12.2011 

EUR 

31.12.2012 

EUR 

Veränderung 

EUR 

1791991132 Mitbuchrolle aus lfd Fdg 2.156 3.068 +912 

1791991134 aus Darlehen 900.000 750.000 -150.000 

1791991138 aus Darlehen 264.867 4.109 -260.758 

Summe 1.167.023 757.177 -409.846 

Zu Beginn des Jahres wurden der Festgeldanlage bei der Stadt 150.000 EUR entnommen. 
Geplant sei laut Auskunft der Verwaltung die Bestückung neu zu errichtender stiftungsei-
gener Konten mit einem Anfangsbestand gewesen. Die Abnahme der übrigen Forderungen 
gegenüber der HL ist in der am Ende des Jahres tatsächlich erfolgten Eröffnung eines eige-
nen Geschäftskontos für die Stiftung begründet. Der bis dahin über städtische Konten ab-
gewickelte Zahlungsverkehr musste ab diesem Zeitpunkt nicht mehr über Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber der HL abgebildet werden. 

Bei der HL waren die entsprechenden Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen. 

2.1.2 Liquide Mittel 

 

 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 18 0 EUR 532.124 EUR 

Wie bereits in Tz. 2.1.1 beschrieben, wurde Ende 2012 ein von der HL verwaltetes Ge-
schäftskonto für die Stiftung eröffnet. Auf dieses wurden die bisher von der HL verwalteten 
Barmittel übertragen. Hieraus resultierte der Anstieg der liquiden Mittel. Die Saldenbestäti-
gung zum 31.12.2012 lag vor. 

2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung 

 
 31.12.2011 31.12.2012 

Kontengruppe 19 93.815 EUR 0 EUR 

Im JA 2011 waren aufgrund einer Rückzahlungsvereinbarung mit dem Bereich Gebäude-
management der HL (GMHL) 94 TEUR als aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) statt als 
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Forderung ausgewiesen.1 2012 wurde der ARAP durch Einbuchen des Großteils des Auf-
wands für die Gebäudeunterhaltung (siehe auch Tz. 2.2.2) vollständig aufgelöst. 

2.1.4 Rücklagen 

 

 31.12.2011 31.12.2012 

Konto 2009010 Freie Rücklage 207.329 EUR 242.073 EUR 

Konto 2009020 Zweckrücklage 152.547 EUR 204.663 EUR 

Die Kontenart 200 existiert in den VV über den Kontenrahmen für die Haushalte der Ge-
meinden nicht. Freie und Zweckrücklage sind der Ergebnisrücklage, Kontenart 203, zuzu-
ordnen. 

Der Jahresüberschuss 2011 (87 TEUR) wurde vollständig der freien und der Zweckrücklage 
zugeführt. Der dafür gemäß § 95n Abs. 3 GO erforderliche Beschluss der Bürgerschaft er-
folgte am 29.11.2018.  

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen Planan-
sätze sind korrekt dargestellt. Außerdem wurde die Ergebnisrechnung mit dem Finanz-
buchhaltungssystem abgeglichen. 

Die geprüften Positionen werden im Folgenden erläutert. Eine weitere wesentliche Position 
der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2012 
geprüft wurde, sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte. 

2.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 
 2011 2012 

Kontengruppe 41 5.985 EUR 94.382 EUR 

Die Stiftung JJK erhält i. d. R. einen Zuschuss von der Stiftung HGH zum Ausgleich des Fehl-
bedarfs.2 Es wurde zunächst der geplante Zuschussbedarf als Einzahlung in Höhe von 

                                                      
1
 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2011 vom 11.07.2018, Tz. 2.1.2 Aktive 

Rechnungsabgrenzung (VO/2018/06517). 

2 2011 erwirtschaftete die Stiftung JJK einen Jahresüberschuss, sodass im VJ kein Zuschuss durch die Stiftung 
HGH erfolgte. Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung JJK zum 31.12.2011 vom 11.07.2018, Tz. 2.1.3 
Jahresüberschuss (VO/2018/06517). 
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92.300 EUR vereinnahmt und in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung 
HGH gebildet. Erst nachdem der tatsächliche Zuschussbedarf 2012 mit 94 TEUR feststand, 
wurde der Zuschuss in entsprechender Höhe auf dem Konto 4148000 Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen als Ertrag gebucht. 

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
 2011 2012 

Kontengruppe 52 -200.808 EUR -272.158 EUR 

Es handelte sich im Wesentlichen um Zahlungen an das GMHL für die Unterhaltung des 
Stiftsgebäudes in der Dr. Julius-Leber-Straße (99.988 EUR; VJ: 60.705 EUR) und an den Be-
reich Stadtwald für die Bewirtschaftung der Wälder (110.229 EUR; VJ: 81.081 EUR).  

Der fortgeschriebene Planansatz wurde um 65 TEUR überschritten. 50 TEUR wurden über-
planmäßig bewilligt für die Abrechnung der Waldbewirtschaftung (gedeckt durch Mehrein-
nahmen vorwiegend aus Holzverkäufen). Die weitere Planüberschreitung erfolgte durch die 
Verrechnung der Bauunterhaltungskosten des GMHL 2012 mit dem für die Vergangenheit 
gebildeten ARAP. 

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen (KGr 72) betragen nur 208 TEUR. Die Differenz zu 
den Aufwendungen entstand durch die Abrechnungen des Bereiches Stadtwald und des 
GMHL, die erst jeweils im Folgejahr vorlagen, sodass die Finanzrechnung Zahlungen für 
2011 enthält, Zahlungen für 2012 jedoch (für den Stadtwald nur teilweise) fehlen.  

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen 
der Produkte 573006000 St. Johannis-Jungfrauenkloster und 99210998 Stiftungsverrech-
nung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt 
übernommen und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. Der Endbestand der 
liquiden Mittel stimmt mit dem Posten liquide Mittel der Schlussbilanz überein. Die Über-
einstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. 

Die Differenz aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten (-2.082 EUR, Zeilen 
37 und 40 der Finanzrechnung) stimmt nicht mit der Veränderung der Verbindlichkeiten in 
der Bilanz (0 EUR) überein. Dies ist in dem falschen Ausweis in der Finanzrechnung be-
gründet, näheres siehe Tz. 2.3.3. 
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2.3.1 Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter 

 
 2011 2012 

Kontenart 686 174.085 EUR 150.000 EUR 

Es handelt sich um die Reduzierung der Festgeldanlage bei der HL (s. Tz. 2.1.1), demnach 
um den Rückfluss aus einer Geldanlage. Die Einzahlung (EZ) hätte in der Kontenart 695 
Rückflüsse von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel erfolgen müssen. 

2.3.2 Fremde Finanzmittel 

 
 2011 2012 

Kontenart 672 Einzahlungen 887.260 EUR 815.016 EUR 

Kontenart 772 Auszahlungen -886.304 EUR -547.431 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 
ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über Kassen 
oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings die längste Zeit 
des Jahres keine Geschäftskonten, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches 
Buchhaltung und Finanzen, der für sie den Zahlungsverkehr über städtische Geschäftskon-
ten abwickelte. Es gab im Ergebnis keine Auszahlungen, sondern nur Verschiebungen von 
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der Kontenar-
ten 672 und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die liquiden Mit-
tel am Ende der Finanzrechnung nicht durch die Finanzmittelbewegungen bei der HL be-
rührt wurden. 

Neben den geschilderten Gegenbuchungen wurde auch die EZ bei der Eröffnung des 
Girokontos am Ende des Jahres in Höhe von 532 TEUR (siehe Tz. 2.1.2) bei den fremden Fi-
nanzmitteln gebucht. Hier hätte ein Konto der KGr 69 Einzahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit genutzt werden müssen. 

2.3.3 Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen 

 
 2011 2012 

Kontenart 692 Einzahlungen 118.500 EUR 92.300 EUR 

Kontenart 792 Auszahlungen -90.865 EUR -94.382 EUR 

Es handelt sich bei der EZ um den geplanten Defizitausgleich von der Stiftung HGH. Der Zu-
schuss wird zunächst erfolgsneutral gegen eine Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung 
HGH verbucht. Erst wenn das vorläufige Jahresergebnis der Stiftung JJK bekannt ist, wird 
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der Zuschuss in Höhe des Fehlbetrages als Ertrag verbucht. 2012 hatte die Stiftung JJK 
einen tatsächlichen Zuschussbedarf von 94 TEUR. Der Differenzbetrag wurde 2018 von der 
Stiftung HGH geleistet.  

Bei den 94 TEUR auf dem Auszahlungskonto handelt es sich um die Mitbuchung bei der Er-
fassung des tatsächlichen Zuschussbedarfs als Ertrag. Mit der Einbuchung des Ertrages 
wurde das Konto 6148000 und diese AZ zum Ausgleich gebucht. Tatsächlich hat zu diesem 
Zeitpunkt kein Zahlungsfluss stattgefunden. Statt des Ausweises einer weiteren EZ für den 
Zuschuss empfiehlt das RPA die bereits erfolgte EZ umzubuchen. 

Darüber hinaus ist der Ausweis in den gewählten Kontenarten 692/792 „Aufnahme“ bzw. 
„Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ irrefüh-
rend, insbesondere da die entsprechenden Verbindlichkeiten korrekt in der Bilanz nicht un-
ter den Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen ausgewiesen sind. Es hätte daher 
einer Erläuterung im Anhang bedurft. Das RPA bittet um Stellungnahme zur doppelten Er-
fassung und zum gewählten Konto. 

2.3.4 Fazit zur Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung der 
Stiftung JJK weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese großteils nicht tatsächlich 
stattgefunden haben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanzmittel sogar, dass 
zusätzlich durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit vermittelt die Finanzrechnung 
nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. 
Dieser Umstand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Ende 2012 eröffnete 
die Stiftung ein eigenes Geschäftskonto, sodass die Finanzrechnung ab dem JA 2013 diese 
erläuterungsbedürftigen Besonderheiten nicht mehr ausweisen sollte. 

Darüber hinaus sind insgesamt 682 TEUR die im Rahmen der Finanzierungstätigkeit geflos-
sen sind (Entnahme von Festgeld und Eröffnung eines Kontos) in falschen KGr ausgewiesen. 
Das RPA bittet um Stellungnahme. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. 

Er enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Insbesondere wird er-
klärt, warum die fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Ver-
hältnisse der Stiftung abbilden. Allerdings fehlt eine darüber hinaus gehende Erläuterung 
des Ausweises der Festgeldreduzierung, der Kontoeröffnung und des Zuschusses von der 
Stiftung HGH in der Finanzrechnung. Das RPA empfiehlt, über die Anforderungen des § 51 
GemHVO-Doppik hinaus auch die Finanzrechnung im Anhang zu erläutern. 
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Zur Gliederung der Bilanz wird im Anhang erläutert, dass „Posten, die keinen Betrag enthal-
ten, nicht ausgewiesen werden.“ Die Bilanz enthält im Gegensatz zu dieser Aussage einige 
in beiden Jahren mit 0 EUR ausgewiesene Posten. 

Der Verbindlichkeitenspiegel entspricht nicht dem gesetzlichen Muster zu § 51 Abs. 3 
GemHVO, es fehlen die nachrichtlichen Angaben und die erläuternden Fußnoten wurden 
(ebenso wie im Forderungsspiegel) in die Tabelle als Zeilenbeschriftungen übernommen.  

2.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 10.04.2019 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 
Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). Im Lagebe-
richt wird der Vermögenserhalt damit belegt, dass sich das Stiftungskapital und das Stif-
tungskapital aus Bilanzierungsunterschied nicht verändert haben. Der Erhalt des Stiftungs-
vermögens war in 2012 gegeben. 

Die Stiftung JJK setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge aus 
den Forsten und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Unter-
haltung und Verwaltung eines Stifts für alleinstehende Damen, die das 50. Lebensjahr über-
schritten haben, ein. 

Darüber hinaus werden aus den Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

Freie Rücklagen Zweckrücklage 

Jahr 

Anfangs- 

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Ein-

stellung 

EUR 

End-

bestand 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Ein-

stellung 

EUR 

End-

bestand 

EUR 

2003 103.720 0 79 103.799 190.505 0 120 190.625 

2004 103.799 0 18.739 122.538 190.625 0 28.110 218.735 

2005 122.538 0 0 122.538 218.735 112.343 0 106.392 

2006 122.538 0 5.464 128.002 106.392 0 8.197 114.589 

2007 128.002 0 9.556 137.558 114.589 0 14.333 128.922 

2008 137.558 0 51.709 189.267 128.922 0 77.564 206.486 

2009 189.267 0 18.062 207.329 206.486 81.033 27.094 152.547 

2010 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2011 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2012 207.329 0 34.744 242.073 152.547 0 52.116 204.663 
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2011 wurde ein Jahresüberschuss von BTTEUR erwirtschaftet. Dieser wurde 2012 der
freien und der Zweckrücklage zugefrihrt.

4 Zusammenfassung

Die Rechnungslegung des Jahres 2012 ist geprägt von der Eröffnung eines stiftungseigenen
Kontos, was wesentliche Auswirkungen auf den Bilanzausweis und die Finanzrechnung hat.

Folgende Zahlungen sind in der Finanzrechnung falsch ausgewiesen:

o die Festgeldreduzierung (150 TEUR) bei den Rückflüssen für Investitionen Dritter,
o die EZ a:uf dem neueröffneten Stiftungskonto (532 TEUR) bei den fremden Finanzmit-

teln und

r der Zuschuss von der Stiftung HGH (92 TEUR) bei den Krediten für Investitionen.

Davon abgesehen vermittelt der JA mit Bilanz, Ergebnis-, Anhang und eingeschränkt der Fi-
nanzrechnung insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-,Finanz- und Ertragslage der Stiftung IIK.

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens in 2012 und der satzungsgemäßen Ver-
wendung der Stiftungsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Die wesentlichen Punkte des Berichts sind am 13.12.2019 mit der Abteilung Bilanzen und
der Stiftungsverwaltung besprochen worden. Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu
folgenden Textziffern erbeten:

Bezeichnung SeiteTz.

2 .7

2.3.3

2.3.4

Bilanz

Aufnahme und Tilgung von Krediten

F azit ztt Finanzrechnung

a.)

B

B

unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 18.12.2019
14.902.07 .t3-20r2

Katja Schur
ko*tr
Elke Kreutzer

Anlage:
Iahresabschluss 2012 der Stiftung
St. Johannis-Jungfrauenkloster mit Lagebericht

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung
St. Johannis-Iungfrauenklo ster zum 3 | . 1 2.20 | 2
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